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1.  Anforderungen an Registrierkassen ab 1.1.2020 
 
Das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen ist seit dem 28.12.2016 
in Kraft. Danach unterliegen die Registrierkassen und PC-Kassensysteme, die von Unternehmen mit 
Bargeldeinnahmen genutzt werden, als vorgelagerte Systeme der Buchführung denselben Aufzeich-
nungs- und Aufbewahrungspflichten wie die eigentlichen Buchführungssysteme.  
 
Seit dem 1.1.2017 dürfen nur noch solche elektronischen Regis-trierkassen verwendet werden, die eine 
komplette, dauerhafte Speicherung aller steuerlich relevanten Daten ermöglichen. Seit dem 1.1.2018 
gibt es die sog. Kassen-Nachschau. 
 
Zum 1.1.2020 treten weitere verschärfende Auflagen für die elektronischen Kassensysteme in 
Kraft. Dazu gehören insbesondere: 
 
 Pflicht zur zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung: Die elektronischen Aufzeichnungs-

systeme und die digitalen Aufzeichnungen müssen ab 1.1.2020 mit einer zertifizierten technischen 
Sicherheitseinrichtung (TSE) ausgestattet sein. Dazu gewährleistet das Sicherheitsmodul, dass alle 
Kasseneingaben mit Beginn des Aufzeichnungsvorgangs protokolliert und später nicht mehr uner-
kannt verändert werden können. Auf einem Speichermedium werden die Einzelaufzeichnungen für 
die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gespeichert. Eine digitale Schnittstelle gewährleistet 
eine reibungslose Datenübertragung. 

 Belegausgabepflicht: Registrierkassen müssen in der Lage sein, für jeden einzelnen Geschäftsvor-
fall einen Beleg auszustellen, entweder elektronisch oder in Papierform. Dazu wird die Pflicht zur 
Ausgabe von Quittungen an die Kunden eingeführt. Der Beleg muss in unmittelbarem zeitlichem Zu-
sammenhang mit dem Geschäftsvorfall erteilt werden. Den Kunden trifft nicht die Pflicht, den Beleg 
mitzunehmen. 

 Meldungspflicht an die Finanzverwaltung: Damit die Informationen zu den Registrierkassen der 
Finanzverwaltung schon bei der risikoorientierten Fallauswahl für Außenprüfungen zur Verfügung 
stehen, muss der Nutzer, der elektronische Aufzeichnungssysteme verwendet, innerhalb eines Mo-
nats nach Anschaffung oder Außerbetriebnahme des elektronischen Aufzeichnungssystems nach 
amtlichem Vordruck u. a. Art, Anzahl, Seriennummer und die Anschaffungsdaten der im jeweiligen 
Unternehmen eingesetzten elektronischen Aufzeichnungssysteme, sowie die Art der zertifizierten 
technischen Sicherheitseinrichtungen mitteilen. Steuerpflichtige, die ein elektronisches Aufzeich-
nungssystem vor dem 1.1.2020 angeschafft haben, müssen die Meldung bis zum 31.1.2020 ab-
geben.  

 Sanktionierung von Verstößen: Verstöße gegen die Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Nutzung 
der technischen Sicherheitseinrichtung können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis 
zu 25.000 € geahndet werden, unabhängig davon, ob ein steuerlicher Schaden entstanden ist.   

 
Bitte beachten Sie! Für Kassen, die nach dem 25.11.2010 und vor dem 1.1.2020 angeschafft wurden, 
die den Regelungen der Aufbewahrung digitaler Unterlagen entsprechen und nicht umgerüstet werden 
können, gilt eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2022. Eine Pflicht zum Einsatz elektronischer Regist-
rierkassen gibt es jedoch auch weiterhin nicht. 
 
 
2. Automatischer Informationsaustausch über (ausländische) Finanzkonten  
 in Steuersachen zum 30.9.2019 
 
Nach den Regelungen des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes werden Informationen über 
Finanzkonten in Steuersachen zum 30.9.2019 für 2018 zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) und der zuständigen Behörde des jeweils anderen Staates automatisch ausgetauscht. 
 
Dem BZSt waren hierfür von den meldenden Finanzinstituten die Finanzkontendaten zu den melde-
pflichtigen Konten nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz elektronisch im Wege der Datenfernüber-
tragung zum 31.7.2019 zu übermitteln. Das Bundesfinanzministerium gab mit Schreiben vom 26.6.2019 



die finale Staatenliste für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuer-
sachen zum 30.9.2019 bekannt. Darin enthalten sind 94 Staaten – weitere sollen folgen. 
 
Gemeldet werden u. a. Namen, Adresse, Kontonummer, Kontostände von Depots und Einlagekonten 
sowie Verkaufserlöse aus Finanzgeschäften, Treuhandgesellschaften und Stiftungen. Meldepflichtig 
sind nicht nur Konten von natürlichen, sondern auch von juristischen Personen sowie Rechtsträgern 
einschließlich Trusts und Stiftungen. Darüber hinaus umfasst der Standard auch die Pflicht zur Prüfung 
passiver Non Financial Entities, also überwiegend vermögensverwaltende Rechtsträger und die Mel-
dung der natürlichen Personen, die diese Rechtsträger tatsächlich beherrschen – also die Mitteilung der 
dahinter stehenden wirtschaftlich Berechtigten. 
 
Anmerkung: Steuerpflichtige, die von den Folgen des Informationsaustauschgesetzes betroffen sind, 
müssen eine Selbstanzeige machen, die noch vor „Entdecken der Tat“ durch das Finanzamt zu erfolgen 
hat. Lassen Sie sich hierzu zwingend beraten! 
 
 
3. Einrichtungsgegenstände bei doppelter Haushaltsführung zusätzlich absetzbar 
 
Nicht selten müssen Steuerpflichtige aus beruflichen Gründen eine sog. „doppelte Haushaltsführung“ 
gründen, wenn sie in einem anderen Ort als dem Wohnort arbeiten. Eine doppelte Haushaltsführung 
liegt vor, wenn sie außerhalb des Ortes der ersten Tätigkeitsstätte einen eigenen Hausstand unterhalten 
und auch am Ort der ersten Tätigkeitsstätte wohnen. 
 
Zu den notwendigen Mehraufwendungen, die als Werbungskosten oder Betriebsausgaben berücksichtigt 
werden können, zählen insbesondere Aufwendungen für wöchentliche Familienheimfahrten, (zeitlich 
befristete) Verpflegungsmehraufwendungen und die notwendigen Kosten der Unterkunft am Beschäfti-
gungsort. Als Unterkunftskosten können im Inland die tatsächlichen Aufwendungen für die Nutzung der 
Unterkunft angesetzt werden, höchstens jedoch 1.000 € im Monat. 
 
Mit seiner Entscheidung vom 4.4.2019 stellt der Bundesfinanzhof (BFH) fest, dass von der Deckelung 
auf 1.000 € aber Aufwendungen für Haushaltsartikel und Einrichtungsgegenstände nicht umfasst sind, 
da diese nur für deren Nutzung und nicht für die Nutzung der Unterkunft getätigt werden. Die Nutzung 
der Einrichtungsgegenstände ist nicht mit der Nutzung der Unterkunft als solcher gleichzusetzen. Derar-
tige Aufwendungen sind daher – soweit sie notwendig sind – ohne Begrenzung der Höhe nach abzugs-
fähig.  
  
Anmerkung: Mit diesem steuerzahlerfreundlichen Urteil stellt sich der BFH gegen die Auffassung der 
Finanzverwaltung.  
 
 
4. EuGH verpflichtet Mitgliedstaaten zur Zeiterfassung von Arbeitnehmern 
 
Mit den Neuregelungen des Tarifautonomiegesetzes wurden Arbeitgeber verpflichtet, Beginn, Ende und 
Dauer der täglichen Arbeitszeit von bestimmten Arbeitnehmern spätestens bis zum Ablauf des siebten 
auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen 
mindestens zwei Jahre aufzubewahren. 
 
Die Aufzeichnungspflicht gilt – unter weiteren Voraussetzungen – für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer im Bau-, Gaststätten- und Beherbergungs-, im Personenbeförderungs-, im Speditions-, Trans-
port- und damit verbundenen Logistikgewerbe, im Schaustellergewerbe, bei Unternehmen der Forst-
wirtschaft, im Gebäudereinigungsgewerbe, bei Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen 
und Ausstellungen beteiligen, sowie in der Fleischwirtschaft. Sie besteht auch für alle geringfügig Be-
schäftigten! Geringfügig Beschäftigte in Privathaushalten sind davon ausgenommen. 
 
In seinem Urteil vom 14.5.2019 hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) nunmehr darüber zu ent-
scheiden, ob die Mitgliedsstaaten alle Arbeitgeber zur Zeiterfassung und dem folgend zur Aufzeich-



nung der geleisteten Stunden verpflichten müssen. Darin stellt er fest, dass ohne ein System, mit dem 
die tägliche Arbeitszeit eines jeden Arbeitnehmers gemessen werden kann, weder die Zahl der geleiste-
ten Arbeitsstunden und ihre zeitliche Verteilung noch die Zahl der Überstunden objektiv und verlässlich 
ermittelt werden kann, sodass es für die Arbeitnehmer äußerst schwierig oder gar praktisch unmöglich 
ist, ihre Rechte durchzusetzen. Daher müssen die Mitgliedstaaten die Arbeitgeber verpflichten, ein ob-
jektives, verlässliches und zugängliches System einzurichten, mit dem die von einem Arbeitnehmer 
geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann. 
 
Anmerkung: Das EuGH-Urteil enthält viel Brisanz. Nunmehr stellt sich die Frage, ob, und wenn ja, ab 
wann der deutsche Gesetzgeber auf dieses Urteil reagiert und wie er es umsetzen wird. Für Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer würde es auf jeden Fall noch mehr Bürokratie und einen Rückschritt für viele Ar-
beitszeitmodelle bedeuten.  
 
 
5. Nunmehr doch Sonderabschreibungen beim Mietwohnungsneubau möglich 
 
Einer schon abgeschriebenen „Sonderabschreibung“ beim Mietwohnungsbau durch das Gesetz zur För-
derung des Mietwohnungsneubaus hat der Bundesrat nunmehr am 28.6.2019 überraschend zugestimmt. 
Der Bundestag hatte die Neuregelungen bereits im Dezember 2018 verabschiedet. Der Gesetzesbe-
schluss wurde damals vom Bundesrat von der Tagesordnung abgesetzt. Mit dem Gesetz strebt die Bun-
desregierung Anreize für den Mietwohnungsneubau im bezahlbaren Mietsegment an. Dies wird 
durch die Einführung einer Sonderabschreibung umgesetzt. Dazu sind folgende Kriterien ausschlagge-
bend:  
 
 Die Sonderabschreibungen in Höhe von jährlich 5 % können im Jahr der Anschaffung oder Herstel-

lung und in den folgenden drei Jahren – also vier Jahre lang – neben der regulären Abschreibung in 
Anspruch genommen werden. Somit werden innerhalb des Abschreibungszeitraums insgesamt bis zu 
28 % der förderfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich berücksichtigt.  

 Sonderabschreibungen kommen nur in Betracht, wenn durch Baumaßnahmen neue bisher nicht vor-
handene Wohnungen – die fremden Wohnzwecken dienen – hergestellt oder diese bis zum Ende des 
Jahres der Fertigstellung angeschafft werden. Aufwendungen für Grundstücke und Außenanlagen 
werden nicht gefördert, ebenso wie Ferienwohnungen. Um sicherzustellen, dass die Wohnungen 
nicht als Ferienwohnungen (unter-)vermietet werden, müssen sie dauerhaft bewohnt sein.  

 Die Regelung wird auf Herstellungs- oder Anschaffungsvorgänge beschränkt, für die der Bauantrag 
oder die Bauanzeige nach dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022 gestellt wird. Die Sonderabschrei-
bungen können auch dann in Anspruch genommen werden, wenn die Fertigstellung nach dem 
31.12.2021 erfolgt;  längstens bis 2026! 

 Von der Inanspruchnahme der Förderung insgesamt ausgeschlossen ist die Anschaffung und Herstel-
lung von Wohnungen, wenn die abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr 
als 3.000 € je m² Wohnfläche betragen. 

 Die förderfähigen Wohnungen müssen mindestens in den zehn Jahren nach Anschaffung oder Her-
stellung der entgeltlichen Überlassung zu Wohnzwecken dienen. Ein Verstoß gegen die Nutzungsvo-
raussetzung führt zur rückwirkenden Versagung der bereits in Anspruch genommenen Sonderab-
schreibungen. Werden Räume sowohl zu Wohnzwecken als auch zu betrieblichen oder beruflichen 
Zwecken genutzt, sind sie, je nachdem welchem Zweck sie überwiegend dienen, entweder ganz den 
Wohnzwecken oder ganz den betrieblichen oder beruflichen Zwecken dienenden Räumen zuzurech-
nen. Ein häusliches Arbeitszimmer wird aus Vereinfachungsgründen den Wohnzwecken dienenden 
Räumen zugerechnet. 

 Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibungen wird auf maximal 2.000 € je m² Wohnflä-
che begrenzt. Das wären also bei einer 100-m²-Wohnung 200.000 €. Betragen die Anschaffungs- o-
der Herstellungskosten weniger, sind diese in der tatsächlich angefallenen Höhe für die Sonderab-
schreibungen maßgebend. 

 Eine weitere Voraussetzung ist, dass die EU-rechtlichen Voraussetzungen bezüglich De-minimis-
Beihilfen eingehalten werden, wonach u. a. der Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen ge-
währten De-minimis-Beihilfe in Höhe von 200.000 € in einem Zeitraum von drei Veranlagungszeit-
räumen nicht übersteigen darf. 



 
Das Gesetz enthält auch eine Änderung für Wohnungsgenossenschaften und -vereine: Bisher sind diese 
nur dann von der Körperschaftsteuer befreit, sofern ihre Einnahmen aus sonstigen Tätigkeiten nicht 
mehr als 10 % überschreiten. Diese Grenze soll zukünftig bis zu 20 % betragen dürfen, sofern die über 
10 % hinausgehenden Einnahmen auf Mieterstromanlagen beruhen.  
 
 
6. Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung 
 
Zur Stärkung des Unternehmensstandorts Deutschland will die Bundesregierung durch eine – in einem 
eigenständigem Gesetz geregelte – steuerliche Forschungsförderung (Forschungszulage) erreichen, dass 
vorrangig die kleinen und mittleren Unternehmen vermehrt in eigene Forschung und Entwicklungstätig-
keiten investieren.  
 
Zu den begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gehören nach dem Gesetzentwurf Vorha-
ben, soweit sie einer oder mehreren der Kategorien Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder 
experimentelle Entwicklung zuzuordnen sind.  
 
Förderfähige Aufwendungen sollen die beim Anspruchsberechtigten dem Lohnsteuerabzug unterliegen-
den Arbeitslöhne für Arbeitnehmer sein, soweit diese mit Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in 
begünstigten Vorhaben betraut sind. Dazu gehören auch solche aufgrund eines zwischen einer Kapital-
gesellschaft und einem Gesellschafter oder Anteilseigner abgeschlossenen Anstellungsvertrags, der die 
Voraussetzungen für den Lohnsteuerabzug des Arbeitslohns erfüllt. Förderfähige Aufwendungen sollen 
auch Eigenleistungen eines Einzelunternehmers in einem begünstigten Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben sein. Je nachgewiesener Arbeitsstunde, die der Einzelunternehmer mit Forschungs- und Ent-
wicklungstätigkeiten beschäftigt ist, können dem Entwurf zufolge 30 € je Arbeitsstunde bei insgesamt 
maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche als förderfähige Aufwendungen angesetzt werden. 
 
Bemessungsgrundlage sind die im Wirtschaftsjahr entstandenen förderfähigen Aufwendungen, maximal 
2 Mio. €. Die Forschungszulage soll 25 % der Bemessungsgrundlage betragen und wird auf Antrag 
beim zuständigen Finanzamt gewährt. Der Antrag ist nach Ablauf des Wirtschaftsjahres zu stellen, in 
dem die förderfähigen Aufwendungen vom Arbeitnehmer bezogen worden sind. 
 
Das Gesetz soll am Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten.  Dem Gesetzent-
wurf müssen noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. 
 
 
7. Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer verabschiedet 
 
Die Bundesregierung hat sich bei der Reform der Grundsteuer auf ein Gesetzespaket geeinigt, das den 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gerecht werden soll.  
 
Die Grundsteuer ist eine Steuer auf den Besitz von Grundstücken und Gebäuden. Vermieter können sie 
über die Nebenkostenabrechnung auf ihre Mieter umlegen, sodass von der Belastung alle betroffen sind. 
Die Grundsteuer kommt ausschließlich den Gemeinden zugute und ist eine ihrer wichtigsten Einnahme-
quellen.  
 
Die Praxis, wonach die Grundsteuer für Häuser und unbebaute Grundstücke anhand von (überholten) 
Einheitswerten berechnet wird, hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 als verfassungswidrig 
erklärt und eine Neuregelung bis Ende 2019 gefordert. Hauptkritikpunkt war, dass die zugrunde geleg-
ten Werte die tatsächliche Wertentwicklung nicht mehr in ausreichendem Maße widerspiegeln. 
 
Das nunmehr von der Bundesregierung beschlossene Gesetzespaket besteht aus drei miteinander ver-
bundenen Gesetzentwürfen: 
 Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts 



 Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die 
Bebauung 

 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 
 
Bei der Neuregelung bleibt zunächst das heutige dreistufige Verfahren – Bewertung, Steuermessbetrag, 
kommunaler Hebesatz – erhalten. Erstmals ab 1.1.2022 erfolgt die Bewertung der Grundstücke nach 
neuem Recht. 
 
 Bei der Ermittlung der Grundsteuer für Wohngrundstücke sollen fünf Parameter auf die Berech-

nung Einfluss haben: Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Immobilienart, Alter des Gebäudes, Miet-
niveaustufe.  

 Anders als bei Wohngrundstücken soll sich bei Gewerbegrundstücken die Grundsteuer am verein-
fachten Sachwertverfahren orientieren, das für die Wertermittlung auf die gewöhnlichen Herstel-
lungskosten für die jeweilige Gebäudeart und den Bodenrichtwert abstellt. Hier sollen zahlreiche 
bisher erforderliche Kriterien entfallen, wie z. B. Höhe des Gebäudes, Heizungsart, Art der Vergla-
sung der Fenster usw. 

 Bei der Bewertung eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) soll es beim 
Ertragswertverfahren bleiben, das jedoch vereinfacht und typisiert wird. 

 Die sog. „Grundsteuer C“, für die die Gemeinden für unbebaute, aber baureife Grundstücke einen 
erhöhten Hebesatz festlegen können, soll dabei helfen, Wohnraumbedarf künftig schneller zu de-
cken. 

 Die heutigen Steuermesszahlen sollen so abgesenkt werden, dass die Reform insgesamt aufkom-
mensneutral ausfällt. 

 
Die Bundesländer können über eine sog. „Öffnungsklausel“ bis zum 31.12.2024 vom Bundesrecht ab-
weichende Regelungen vorbereiten. Dazu kündigten einzelne Länder an, ein sog. wertunabhängiges 
Modell für ihre Gemeinden vorsehen zu wollen. Dieses Modell setzt an der Fläche der Grundstücke und 
der vorhandenen Gebäude an. Die Werte der Grundstücke und der Gebäude bleiben dabei unberücksich-
tigt. Im Ergebnis kann das Flächenmodell dazu führen, dass für Immobilien, die zwar ähnliche Flächen 
aufweisen, sich im Wert aber deutlich unterscheiden, ähnliche Grundsteuerzahlungen fällig werden.  
 
Die neuen Regelungen zur Grundsteuer - entweder bundesgesetzlich oder landesgesetzlich - gelten dann 
ab 1.1.2025. 
 
 
8. Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der  
 Elektromobilität 
 
Das Bundesfinanzministerium stellte am 8.5.2019 den Referentenentwurf eines Gesetzes zur weiteren 
steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vor. 
Die darin vorgesehenen Maßnahmen sollen hier zunächst stichpunktartig aufgezeigt werden:  
 
 Eine Sonderabschreibung für rein elektrische Lieferfahrzeuge in Höhe von 50 % im Jahr der An-

schaffung zusätzlich zur regulären Abschreibung. Die Sonderabschreibung ist für Fahrzeuge bis ma-
ximal 7,5 Tonnen geplant und soll auf 10 Jahre bis Ende 2030 befristet werden, 

 eine neue Pauschalbesteuerung bei Jobtickets in Höhe von 25 % ohne Anrechnung auf die Entfer-
nungspauschale, 

 die Verlängerung der Halbierung der Bemessungsgrundlage bei der Dienstwagenbesteuerung bei 
privater Nutzung eines betrieblichen Elektrofahrzeugs oder extern aufladbaren Hybridelektrofahr-
zeugs und 

 die Verlängerung der Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische 
Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers oder ei-
nes verbundenen Unternehmens und für die zeitweise zur privaten Nutzung überlassene betriebliche 
Ladevorrichtung. 

 



Darüber hinaus sind folgende Maßnahmen geplant: 
 Einführung eines Pauschbetrags für Berufskraftfahrer in Höhe von 8 € pro Tag, 

Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen von zzt. 12 € bzw. 24 € auf 
14 € bzw. 28 €, 

 Einkommensteuerbefreiung von Sachleistungen im Rahmen alternativer Wohnformen (z. B. „Woh-
nen für Hilfe“), 

 Einführung eines Bewertungsabschlags bei Mitarbeiterwohnungen, 
 Einführung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für E-Books, 
 kein Sofortabzug von Fondsetablierungskosten bei modellhafter Gestaltung eines geschlossenen 

gewerblichen Fonds. 
 
Ferner erfolgen Maßnahmen zur Gestaltungsbekämpfung sowie zwingend notwendige Anpassungen an 
das EU-Recht und an Rechtsprechung des EuGH. Dazu gehören u. a.:  
 Direktlieferung bei Lieferung in ein Konsignationslager, 
 Reihengeschäfte und innergemeinschaftliche Lieferungen, 
 Umsetzung des EuGH-Urteils zur Margenbesteuerung bei Reiseleistungen. 
 
Zudem wird weiterem fachlich gebotenem Regelungsbedarf im Steuerrecht nachgekommen. Dazu gehö-
ren insbesondere die Klarstellung von Zweifelsfragen sowie Folgeänderungen, Fehlerkorrekturen und 
sonstige redaktionelle Änderungen. Wir werden Sie über dieses Schreiben bei Vorliegen konkreterer 
Informationen auf dem Laufenden halten.  
 
 
9. Unverzügliches Nutzen des Familienheims zur Erlangung einer  
 Erbschaftsteuerbefreiung  
 
Maßgebend für die Ermittlung der Erbschaftsteuer ist der Wert des vererbten Vermögens abzüglich der 
vererbten Nachlassverbindlichkeiten. Das Erben eines sog. Familienheims ist unter weiteren Vorausset-
zungen steuerfrei. 
 
Dafür muss es z. B. vom Erblasser direkt entweder auf den Ehegatten bzw. den (eingetragenen) Lebens-
partner oder auf die Kinder übergehen. Beim Erbfall an die Kinder ist eine Steuerbefreiung nur gegeben, 
soweit die Wohnfläche 200 qm nicht überschreitet. Der darüber hinausgehende Flächenbetrag unterfällt 
der Steuerpflicht. Außerdem muss die Wohnung bis zum Tode des Erblassers von diesem selbst genutzt 
worden sein, es sei denn, er war aus zwingenden Gründen daran gehindert, z. B. wegen fortgeschrittene 
Alters und Unterbringung in einem Pflegeheim.  
 
Eine weitere Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist die „unverzügliche“ Selbstnutzung durch 
den Erben. Bisher kam es immer auf die Umstände des Einzelfalls an, ob und innerhalb welchen Zeit-
raums eine unverzügliche Selbstnutzung anzunehmen ist. Diesen Zeitraum hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) nun durch ein Urteil vom 28.5.2019 auf sechs Monate eingegrenzt.  
 
Anmerkung: In seiner Entscheidung betont der BFH aber auch, dass die Selbstnutzung der Wohnung 
ausnahmsweise erst nach Ablauf von sechs Monaten als „unverzüglich“ gelten kann, wenn der Erwerber 
im Einzelfall darlegt und glaubhaft macht, zu welchem Zeitpunkt er sich zur Selbstnutzung der Woh-
nung für eigene Wohnzwecke entschlossen hat, aus welchen Gründen ein tatsächlicher Einzug in die 
Wohnung nicht früher möglich war und warum er diese Gründe nicht zu vertreten hat.  Sollten Sie da-
von betroffen sein, lassen Sie sich unbedingt – zeitnah nach dem Erbfall – beraten! 
Bitte beachten Sie! Ferien- oder Wochenendwohnungen sind keine Familienheime und gehören nicht 
zum steuerfreien Erbvermögen. 
 
 
10. Pflicht zur Arbeitszeiterfassung 
 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte darüber zu entscheiden, ob die Mitgliedsstaaten Arbeitgeber 
zur Zeiterfassung verpflichten müssen. Er stellte in seinem Urteil vom 14.5.2019 fest, dass ohne ein 



System, mit dem die tägliche Arbeitszeit eines jeden Arbeitnehmers gemessen werden kann, weder die 
Zahl der geleisteten Arbeitsstunden und ihre zeitliche Verteilung noch die Zahl der Überstunden objek-
tiv und verlässlich ermittelt werden kann, sodass es für die Arbeitnehmer äußerst schwierig oder gar 
praktisch unmöglich ist, ihre Rechte durchzusetzen. 
 
Die objektive und verlässliche Bestimmung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit ist für die Fest-
stellung, ob die wöchentliche Höchstarbeitszeit einschließlich der Überstunden sowie die täglichen und 
wöchentlichen Ruhezeiten eingehalten worden sind, nach Auffassung des EuGH unerlässlich. Die Mit-
gliedstaaten müssen die Arbeitgeber daher verpflichten, ein objektives und verlässliches System einzu-
richten, mit dem die von einem jeden Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden 
kann. 
 
Anmerkung: Diese Entscheidung hat sicherlich große und noch nicht absehbare Auswirkungen im 
Arbeitsalltag. 
 
 
11.  Hinweispflicht des Arbeitgebers auf drohenden Verfall des Urlaubsanspruchs 
 
Arbeitgeber müssen ihre Arbeitnehmer auf den drohenden Verfall von Urlaub aus vergangenen Jahren 
hinweisen. Nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln (LAG) vom 9.4.2019 erlischt der Ur-
laubsanspruch in der Regel nur dann am Ende des Kalenderjahres, wenn der Arbeitgeber seinen Arbeit-
nehmer zuvor über seinen Urlaubsanspruch und die Verfallfristen konkret belehrt hat. Diese Initiativlast 
des Arbeitgebers bezieht sich nicht nur auf das laufende Kalenderjahr, sondern auch auf den Urlaub aus 
vorangegangenen Kalenderjahren. 
 
In dem vom LAG entschiedenen Fall war ein Arbeitnehmer in der Zeit vom 1.9.2012 bis zum 31.3.2017 
als Bote bei einer Apotheke beschäftigt. Bezüglich der Urlaubsansprüche enthielt der Arbeitsvertrag 
eine Regelung, wonach der Arbeitnehmer seinen Jahresurlaub auf eigenen Wunsch in Form einer wö-
chentlichen Arbeitszeitverkürzung nimmt. Statt der bezahlten 30 Stunden/Woche arbeitete er nur 27,5 
Stunden/Woche. Die Gewährung darüber hinausgehenden Urlaubs hatte der Bote während des Arbeits-
verhältnisses nicht verlangt. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses begehrte er einen finanziellen 
Ausgleich für in den Jahren 2014, 2015 und 2016 nicht gewährten Urlaub. 
 
Nach der Bewertung des LAG sind die Urlaubsansprüche nicht durch den geringeren Arbeitszeitumfang 
erfüllt worden. Die wöchentliche Arbeitszeitverkürzung stellte keinen Erholungsurlaub im Sinne des 
Bundesurlaubsgesetzes dar. Die Urlaubsansprüche waren auch nicht verfallen. Denn unter Berücksichti-
gung des europäischen Rechts verfällt der Urlaub eines Arbeitnehmers in der Regel nur, wenn der Ar-
beitgeber ihn zuvor konkret aufgefordert hat, den Urlaub zu nehmen, und ihn klar und rechtzeitig darauf 
hingewiesen hat, dass der Urlaub anderenfalls mit Ablauf des Urlaubsjahres oder Übertragungszeit-
raums erlöscht.  
 
Dem Arbeitgeber obliegt die Initiativlast, im laufenden Kalenderjahr den Arbeitnehmer aufzufordern, 
den Urlaub zu nehmen. Diese Obliegenheit des Arbeitgebers bezieht sich auch auf Urlaub aus vorange-
gangenen Kalenderjahren. In dem o. g. Fall hatte der Arbeitgeber 3.600 € an den Arbeitnehmer zu zah-
len. 
 
 
12. Erhöhung der Arbeitszeit bei Teilzeitbeschäftigten 
 
Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz hat der Arbeitgeber einen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, 
der ihm den Wunsch nach einer Verlängerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit angezeigt hat, 
bei der Besetzung eines entsprechenden freien Arbeitsplatzes bei gleicher Eignung bevorzugt zu berück-
sichtigen. Eine Ausnahme besteht nur, wenn dringende betriebliche Gründe oder Arbeitszeitwünsche 
anderer Arbeitnehmer dem entgegenstehen. 
 



Ein ihm angezeigter Verlängerungswunsch verpflichtet den Arbeitgeber jedoch nicht schon dazu, dem 
Arbeitnehmer bei der Besetzung eines freien Arbeitsplatzes einen Antrag auf Abschluss eines Arbeits-
vertrags mit erhöhter Arbeitszeit zu unterbreiten, so das Bundesarbeitsgericht in seiner Entscheidung 
vom 27.2.2018. Vielmehr löst die Anzeige des Arbeitnehmers lediglich die Pflicht des Arbeitgebers aus, 
den Arbeitnehmer über die zu besetzenden Arbeitsplätze zu informieren. Es ist sodann der Entscheidung 
des Arbeitnehmers überlassen, ob er seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit zu dem vom Arbeitgeber 
vorgesehenen Termin und im entsprechenden Umfang erhöhen will. 
 
Ist das der Fall, so hat er ein hierauf bezogenes Vertragsangebot an den Arbeitgeber zu richten, dessen 
Zugang der Arbeitgeber abwarten kann. Das Vertragsangebot muss so formuliert sein, dass der vom 
Arbeitnehmer gewünschte Änderungsvertrag durch die bloße Zustimmung des Arbeitgebers zustande 
kommt. 
 
 
13. Elternzeit - Kürzung von Urlaubsansprüchen  
 
Der gesetzliche Urlaubsanspruch besteht auch für den Zeitraum der Elternzeit, er kann jedoch vom Ar-
beitgeber gekürzt werden. Möchte der Arbeitgeber jedoch von seiner Befugnis Gebrauch machen, den 
Erholungsurlaub für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um 1/12 zu kürzen, muss er eine darauf 
gerichtete empfangsbedürftige rechtsgeschäftliche Erklärung abgeben. Dazu ist es ausreichend, dass für 
den Arbeitnehmer erkennbar ist, dass der Arbeitgeber von der Kürzungsmöglichkeit Gebrauch machen 
will.  
 
Das Kürzungsrecht des Arbeitgebers erfasst auch den vertraglichen Mehrurlaub, wenn die Arbeitsver-
tragsparteien für diesen keine für die Urlaubskürzung aufgrund von Elternzeit abweichende Regelung 
vereinbart haben. 
 
Die Kürzung des gesetzlichen Mindesturlaubsanspruchs verstößt auch nicht gegen EU-Recht. Nach der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sind Arbeitnehmer, die wegen Elternzeit im Bezugszeit-
raum nicht zur Arbeitsleistung verpflichtet waren, nicht Arbeitnehmern gleichzustellen, die in diesem 
Zeitraum tatsächlich gearbeitet haben. 
 
 
14. Erhöhung des Elterngeldes aufgrund von Gehaltsnachzahlungen 
 
Nachgezahlter laufender Arbeitslohn, den der Elterngeldberechtigte außerhalb der für die Bemessung 
des Elterngelds maßgeblichen 12 Monate vor dem Monat der Geburt des Kindes (Bemessungszeitraum) 
„erarbeitet“ hat, ist der Bemessung des Elterngeldes zugrunde zu legen, wenn er im Bemessungszeit-
raum zugeflossen ist. Denn entscheidend ist, welches Einkommen der Berechtigte „im Bemessungszeit-
raum hat“. Dies folgt aus der gesetzlichen Neuregelung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 
(BEEG) zum 18.9.2012. 
 
Dieser Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 27.6.2019 lag der nachfolgende Sachverhalt zu-
grunde: Für die Bemessung des Elterngeldes wurde der Bemessungszeitraum Juli 2013 bis Juni 2014 
(Geburt: 25.8.2014) festgelegt. Das im August 2013 aufgrund einer Gehaltserhöhung nachgezahlte Ge-
halt für Juni 2013 wurde ausgeklammert.  
 
 
15. Zwischenlandung und Landung in Drittstaat – Ausgleich bei Flugverspätung 
 
In einem vom Europäischen Gerichtshof am 11.7.2019 entschiedenen Fall buchten Fluggäste bei einem 
tschechischen Luftfahrtunternehmen einen Flug von Prag (Tschechische Republik) über Abu Dhabi 
(Vereinigte Arabische Emirate) nach Bangkok (Thailand). Der erste Teilflug dieses Fluges mit Umstei-
gen, der von einer tschechischen Airline durchgeführt wurde und von Prag nach Abu Dhabi ging, kam 
pünktlich in Abu Dhabi an.  
 



Dagegen war der zweite Teilflug, der im Rahmen einer Codesharing-Vereinbarung von Etihad Airways, 
einem Luftfahrtunternehmen von außerhalb der Gemeinschaft, durchgeführt wurde und von Abu Dhabi 
nach Bangkok ging, bei der Ankunft um 488 Minuten verspätet. Diese Verspätung von mehr als drei 
Stunden kann nach der Verordnung über Fluggastrechte dazu führen, dass Fluggästen ein Anspruch auf 
einen Ausgleich zusteht. 
 
Die EuGH-Richter entschieden dazu: „Ein Luftfahrtunternehmen, das den ersten Teilflug durchgeführt 
hat, ist verpflichtet, den Fluggästen einen Ausgleich zu leisten, wenn es bei der Ankunft des zweiten 
Teilflugs, der von einem Luftfahrtunternehmen von außerhalb der Gemeinschaft durchgeführt wurde, zu 
einer großen Verspätung gekommen ist.“  
 
Der EuGH kam zu dem Ergebnis, dass in diesem Fall die tschechische Airline für den in der Verord-
nung vorgesehenen Ausgleich wegen der großen Verspätung bei der Ankunft des Fluges mit Umsteigen 
nach Bangkok haftet, obwohl die große Verspätung auf dem Flug von Abu Dhabi nach Bangkok ent-
standen und der Fluggesellschaft Etihad Airways zuzurechnen ist.  
 
In diesem Sinne unterstreicht der EuGH insbesondere, dass sich ein ausführendes Luftfahrtunterneh-
men, das den ersten Teilflug eines Fluges mit ein- oder mehrmaligem Umsteigen durchgeführt hat, der 
Gegenstand einer einzigen Buchung war, nicht auf die mangelhafte Durchführung eines späteren, von 
einem anderen Luftfahrtunternehmen durchgeführten Teilflugs zurückziehen kann. 
 
 

16.  Eigenbedarfskündigung – Sachverhaltsaufklärung bei Härtefallklausel 
 
Im Falle einer Eigenbedarfskündigung sind sowohl auf Seiten des Vermieters wie auf Seiten des Mieters 
grundrechtlich geschützte Belange (Eigentum, Gesundheit) betroffen. Daher sind eine umfassende 
Sachverhaltsaufklärung sowie eine besonders sorgfältige Abwägung erforderlich, ob im jeweiligen Ein-
zelfall die Interessen des Mieters an der Fortsetzung des Mietverhältnisses diejenigen des Vermieters an 
dessen Beendigung überwiegen.  
 
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch kann ein Mieter der Kündigung des Vermieters widersprechen und 
von ihm die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen, wenn die Beendigung des Mietverhältnisses 
für den Mieter, seine Familie oder einen anderen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeuten 
würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist 
(Härtefallregelung). 
 
Die Faktoren Alter und lange Mietdauer mit einer damit einhergehenden Verwurzelung im bisherigen 
Umfeld des Mieters wirken sich unterschiedlich stark aus. Sie rechtfertigen deshalb ohne weitere Fest-
stellungen zu den sich daraus ergebenden Folgen im Fall eines erzwungenen Wohnungswechsels grund-
sätzlich nicht die Annahme einer Härte. 
 
Der Bundesgerichtshof entschied daher in seinen Urteilen vom 22.5.2019, dass ein Sachverständigen-
gutachten regelmäßig von Amts wegen einzuholen sein wird, wenn der Mieter eine mögliche Ver-
schlechterung seines Gesundheitszustandes durch ärztliches Attest belegt hat. Hier gilt es zu klären, an 
welchen Erkrankungen der betroffene Mieter konkret leidet und wie sich diese auf seine Lebensweise 
und Autonomie sowie auf seine psychische und physische Verfassung auswirken.  
 
Dabei ist auch von Bedeutung, ob und inwieweit sich die mit einem Umzug einhergehenden Folgen 
mittels Unterstützung durch das Umfeld bzw. durch begleitende Behandlungen mindern lassen. Nur eine 
solche Aufklärung versetzt die Gerichte in die Lage, eine angemessene Abwägung bei der Härtefallprü-
fung vorzunehmen. 
 
 

17. Irrtümliche Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums (Fenster) 
 
Die Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) entschieden am 14.6.2019, dass ein Wohnungseigentümer, 
der die Fenster seiner Wohnung in der irrigen Annahme erneuert hat, dies ist seine Aufgabe und nicht 
gemeinschaftliche Aufgabe der Wohnungseigentümer, keinen Anspruch auf Kostenersatz hat. 



 
Der BGH führte aus, dass Wohnungseigentümer zwar stets damit rechnen müssen, dass es durch Män-
gel des Gemeinschaftseigentums zu unvorhersehbaren Ausgaben kommt, und sie dafür einzustehen 
haben. Sie müssen ihre private Finanzplanung aber nicht darauf einrichten, dass sie im Nachhinein für 
abgeschlossene Maßnahmen aus der Vergangenheit, auf die sie keinen Einfluss nehmen konnten, heran-
gezogen werden. 
 
 
18. Mietkosten bei Auflösung einer Wohnung wegen Trennung 
 
Nutzt ein Ehegatte nach der Trennung eine gemeinsam angemietete Wohnung allein weiter, trägt er im 
Innenverhältnis die Miete allein, denn es handelt sich um ein Dauerschuldverhältnis, aus dem regelmä-
ßig wiederkehrend Nutzungen gezogen werden. Diese Nutzungen zieht nach der Trennung nur noch der 
in der Ehewohnung verbliebene Partner. Da dieser die Möglichkeit hätte, eine andere Wohnung zu mie-
ten (an deren Kosten sich der Ehegatte ebenfalls nicht beteiligen müsste), muss für die fortlaufende Nut-
zung der Ehewohnung nach Trennung gleiches (Kostentragung nur durch den Nutzer) gelten. 
 
Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass einem – selbst gewünschten – sofortigen Verlassen der 
Ehewohnung die gegenüber dem Vermieter zu beachtende Kündigungsfrist entgegensteht. Der in der 
Wohnung verbleibende Partner ist daher auch bei eigenem Auszugswunsch aus wirtschaftlichen Grün-
den gehalten, die Ehewohnung bis zur Kündigung weiter zu nutzen. In diesem Fall einer „aufgezwun-
genen“ Wohnung gilt, dass dem in der Wohnung verbleibenden Ehegatten zunächst eine Überlegensfrist 
zur Fortführung der Wohnung zugebilligt wird, die gemeinhin mit etwa drei Monaten bemessen wird. 
 
Entscheidet er sich dann dafür, die Wohnung gemeinsam mit dem ausgezogenen Ehegatten zu kündi-
gen, so ist der ausgezogene Ehegatte für die gesamte Restdauer der Mietzeit – und zwar einschließlich 
der Überlegenszeit – an den Mietkosten beteiligt, jedoch mit der Maßgabe, dass dem in der Wohnung 
verbleibenden Ehegatten vorab derjenige Teil der Miete für die gemeinsame Wohnung allein zuzurech-
nen ist, den er als Miete für die Nutzung einer anderweitigen, allein angemieteten Wohnung fiktiv er-
spart. Nur der überschießende Teil ist hälftig von dem anderen, aus der Ehewohnung bereits ausgezoge-
nen Ehegatten zu tragen. 
 
 
19. Mehr Transparenz im Onlinehandel durch neue EU-Richtlinie  
  
Die neue europäische Richtlinie über die bessere Durchsetzung und Modernisierung des EU-
Verbraucherrechts soll helfen, sich beim Onlineshopping künftig besser zu orientieren. Hier die wich-
tigsten Regelungen:  
 
 Klare Information an den Verbraucher, ob er Waren oder Dienstleistungen von einem Unternehmer 

oder einer Privatperson erwirbt und welche Rechte er im Falle von Problemen hat. 
 Verbraucher müssen beim Ranking leicht erkennen können, ob Suchergebnisse beispielsweise durch 

Provisionszahlungen beeinflusst wurden. 
 Die Kunden sollen künftig Gewissheit haben, ob der ihnen angebotene Preis auch für alle anderen 

Kunden gilt. Ein personalisierter Preis, der beispielsweise durch die Nutzung eines bestimmten End-
geräts oder bisherige Bestellungen beeinflusst wurde, muss klar gekennzeichnet werden. 

 Händler und Plattformbetreiber müssen sicherstellen, dass vermeintliche Kundenbewertungen tat-
sächlich von Kunden stammen, die das Produkt oder die Dienstleistung genutzt oder erworben ha-
ben. 

 Der Weiterverkauf von Veranstaltungstickets ist künftig verboten, wenn der Verkäufer das Ticket 
durch den automatisierten Kauf einer großen Anzahl an Tickets erwirbt. Verhindert werden sollen 
damit überteuerte Zweitverkäufe. 

 
 
 



20. Vergleichsportale – nicht immer verbraucherfreundlich 
 
Die Marktabdeckung der Vergleichsportale ist sehr hoch, sodass viele Verbraucher diese für ihre Kauf- 
oder Buchungsentscheidung immer häufiger nutzen. Das Bundeskartellamt hat nun einige Portale unter 
die Lupe genommen und ist dabei auch auf verbraucherunfreundliche Tricks gestoßen. 
 
In den Bereichen Versicherungen und Hotels werden teilweise wichtige Anbieter nicht mit einbezogen 
und die angezeigte Reihenfolge wird bei Hotels durch gezahlte Provisionen mitbeeinflusst. Viele Portale 
stellen beim Vergleich von Energie- und Telekommunikationstarifen einzelne Angebote (Position „0“) 
vor dem eigentlichen Ranking dar. Hier einige von der Bundesregierung herausgegebene Verbraucher-
tipps: 
 Information in mehreren Portalen recherchieren 
 Berücksichtigung von unabhängigen Testergebnissen 
 Der Hinweis auf begrenzte Stückzahl sollte nicht beeindrucken 
 Die Listenplätze im Ranking hängen u. U. von den Zahlungen der Anbieter ab. Die Ergebnisse nach 

einem neuen Kriterium sortieren. 
 Das Anzeigen bestimmter Angebote vor dem Ranking kann auf Werbung hinweisen. 
 
 
21. Entgelte für Barein- und Barauszahlungen am Bankschalter 
 
In seinem Urteil vom 18.6.2019 kam der Bundesgerichtshof (BGH) zu der Entscheidung, dass Banken 
seit dem Inkrafttreten des Zahlungsdiensterechts im Jahr 2009 in ihren Preis- und Leistungsverzeichnis-
sen dem Grunde nach Entgelte für Bareinzahlungen und Barauszahlungen auf oder von einem Girokon-
to am Bankschalter vorsehen dürfen. Dem Kunden muss auch keine bestimmte Anzahl von unentgeltli-
chen Barein- und Barauszahlungen eingeräumt werden (sog. Freipostenregelung). Im Rechtsverkehr mit 
Verbrauchern kann aber die Entgelthöhe der richterlichen Inhaltskontrolle unterliegen. 
 
Anmerkung: Der BGH wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nur solche Kosten umlagefähig 
sind, die unmittelbar durch die Nutzung des Zahlungsmittels (hier Barzahlung) entstehen (sog. transak-
tionsbezogene Kosten). Gemeinkosten, wie allgemeine Personalkosten und Kosten für Schulungen und 
Geräte, deren Anfall von dem konkreten Nutzungsakt losgelöst sind, sind nicht umlagefähig. 
 
 
22. Entgeltklausel für Bankauskünfte 
 
Eine Entgeltklausel für Bankauskünfte in Höhe eines Betrages von 25 € ist unbedenklich, entschied das 
Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) in seinem Urteil vom 24.5.2019. In ihrer Begründung 
führten die Richter aus, dass es sich bei der Auskunftserteilung durch die Bank um eine zusätzliche 
Leistung handelt, die von sonstigen Gebühren für Kontoführung etc. nicht abgedeckt sind. Eine solche 
Bankauskunft dient der Information Dritter über die „wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine 
Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit“. 
 
 
23. Änderungsklausel zu Kontoentgelt bei bestehenden Bausparverträgen  

unwirksam 
 
Eine Klausel, mit der eine Bausparkasse durch Änderung ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei 
bestehenden Bausparverträgen von ihren Kunden Kontoentgelt während der Ansparphase verlangt, ist 
nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Celle unwirksam. Bei den Gebühren in der Ansparphase han-
delt es sich um organisatorische Aufwendungen, die von der Bausparkasse zu erbringen sind. Diese 
würde in unzulässiger Weise auf Bestandskunden abgewälzt. 
 
Dass die Bausparkasse gerade bei Bausparverträgen mit länger zurückliegendem Abschluss relativ hohe 
Zinsen zahlen müssen, die aktuell am Markt für vergleichbar sichere Anlagen nicht zu erhalten sind, 
rechtfertigt keine andere Betrachtung. Es besteht keine grundsätzliche Notwendigkeit für eine nachträg-



liche Kompensation der geänderten Zinssituation am Markt, denn die Bausparkasse kann noch nicht voll 
besparte Verträge nach Ablauf von zehn Jahren nach dem vollständigen Empfang des Darlehens kündi-
gen. 
 
 
24. Wegfall der Geschäftsgrundlage bei einer Schenkung 
 
In einem vom Bundesgerichtshof am 18.6.2019 entschiedenen Fall schenkte ein Ehepaar seiner Tochter 
und deren Lebensgefährten (die Beziehung bestand seit 2002) im Jahr 2011 Beträge in einer Gesamthö-
he von ca. 104.000 € für den Erwerb einer Immobilie. 2013 trennte sich das Paar. Die Eltern verlangten 
von ihm die Hälfte der zugewandten Beträge zurück. 
 
Bei der Schenkung eines Grundstücks oder zu dessen Erwerb bestimmter Geldbeträge an das eigene 
Kind und dessen Partner hegt der Schenker typischerweise die Erwartung, die Immobilie werde von den 
Beschenkten zumindest für einige Dauer gemeinsam genutzt. 
In dem o. g. Fall war die Zuwendung in der Erwartung erfolgt, dass die Beziehung zwischen der Toch-
ter und ihrem Lebensgefährten andauern würde und dass das zu erwerbende Grundeigentum die „räum-
liche Grundlage“ bilden wird, es sich also nicht nur um ein kurzfristiges Zusammenleben der Partner 
handelt.  
 
Diese Geschäftsgrundlage der Schenkung ist weggefallen, nicht weil die Beziehung kein Leben lang 
gehalten hat, sondern weil sich das Paar schon weniger als zwei Jahre nach der Schenkung trennte und 
sich die für die Grundstücksschenkung konstitutive Annahme damit als unzutreffend erwiesen hat, die 
Partner würden die Lebensgemeinschaft nicht lediglich für kurze Zeit fortsetzen.  
 
In einem solchen Fall ist die Annahme gerechtfertigt, dass die Schenkung nicht erfolgt wäre, wenn für 
die Schenker das alsbaldige Ende dieses Zusammenlebens erkennbar gewesen wäre. Dann kann dem 
Schenker regelmäßig nicht zugemutet werden, sich an der Zuwendung festhalten lassen zu müssen, und 
ist dem Beschenkten, wenn nicht besondere Umstände vorliegen, seinerseits zuzumuten, das Geschenk 
zurückzugeben. Da es regelmäßig fernliegt, dass der Schenker die Höhe des Geschenks um eine be-
stimmte Quote vermindert hätte, wenn er die tatsächliche Dauer der Lebensgemeinschaft vorausgesehen 
hätte, kommt die „Berechnung“ eines an einer solchen Quote orientierten Rückzahlungsanspruchs 
grundsätzlich nicht in Betracht.  
 
 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 %
 1.1.2015 – 30.6.2016 =- 0,83 %
 1.7.2014 – 31.12.2014 =- 0,73 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2019: Juli = 106,2; Juni = 105,7; Mai = 105,4; April = 105,2;  
März = 104,2; Februar = 103,8; Januar = 103,4 
2018: Dezember = 104,2; November = 104,2; Oktober = 104,9 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


